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 Vorwort

Das vorliegende Unterrichtswerk ist ein Lehr- und Lernbuch für den Bildungsgang zweijährige Berufsfach-
schule in Baden-Württemberg. Der vorliegende Informationsband ist Bestandteil des Europa-Programms 
Perspektive Wirtschaft. Dieses Programm orientiert sich konsequent an den fachlichen und fachprakti-
schen Vorgaben des neuen Bildungsplans (berufsbezogener Bereich) für die zweijährige Berufsfachschule 
Baden-Württemberg.

Perspektive Wirtschaft wurde zur Entwicklung einer beruflichen Handlungskompetenz für die Bearbeitung 
von Geschäfts- und Büroprozessen in den verschiedenen kaufmännischen Abteilungen von Unternehmen 
erstellt.

Das Konzept von Perspektive Wirtschaft, das berufsfachliche und berufspraktische Strukturen miteinander 
verschränkt, deckt alle Anforderungen im Bildungsgang von der fachlichen bis hin zu einem reflektierten 
Verständnis von Handeln in beruflichen Zusammenhängen ab.

Der Informationsband Band 1 umfasst die Lernfelder 1 - 3 des Rahmenlehrplans und deckt berufsfachliche 
Inhalte ab:

Lernfeld 1: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und einen Betrieb präsentieren

Lernfeld 2: Aufträge bearbeiten

Lernfeld 3: Werteströme erfassen und beurteilen

Die Informationen sind schülergerecht, übersichtlich und verständlich aufbereitet und werden anschaulich 
in zahlreichen Beispielen, Tabellen und Struktogrammen präsentiert. Aufgabenblöcke zu jedem Teilkapitel 
ergänzen die informativen Darstellungen.

Die systematisierenden Sachinformationen stellen die Wissenstatbestände, die zur Bewältigung der auf 
diesen Informationsband abgestimmten Lernsituationen notwendig sind, vollständig bereit; sie  greifen 
aber auch verallgemeinernd über die Situationsbezüge hinaus, z. B. durch zahlreiche Hinweise auf 
Gesetzes texte.

Ihr Feedback ist uns wichtig!

Wenn Sie mithelfen möchten, dieses Buch für die kommenden Auflagen noch weiter zu optimieren, 
schreiben Sie uns unter lektorat@europa-lehrmittel.de.

Das Autorenteam freut sich auf Anregung und Unterstützung durch Kritik und wünscht erfolgreiches 
Arbeiten mit dem Lehrwerk.

Sommer 2024 Autoren und Verlag

 Vorwort
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1 Die Ausbildung aktiv mitgestalten

1.1 System der dualen Berufsausbildung

Die rechtliche Grundlage für eine einheitlich geordnete Berufsausbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG).

Es sieht unter anderem vor, dass die Berufsausbildung in den beiden Lernorten 
Betrieb und Berufsschule stattfindet.

System der dualen Berufsausbildung

Betriebe Berufsschule

Ausbildungsrahmenplan
des Bundes

praktisch und 

berufsbezogen

Ausbildungsplan
des Betriebes

KMK-Rahmenlehrplan/
Lehrpläne der Länder

überwiegend theoretisch,

berufsbezogen,

berufsübergreifend

bereiten auf die Prüfungen und auf
zukünftige beru�iche Tätigkeiten vor.

Beide Lernorte

© drubig-photo - stock.adobe.com© auremar - stock.adobe.com

§2 BBiG Lernorte der Berufsbildung

Berufsbildung wird durchgeführt...
 ▪ in Betrieben der Wirtschaft...
 ▪ in berufsbildenden Schulen...
 ▪ in sonstigen Bildungseinrichtungen...

 Merke

Betrieb und 
 Berufsschule 

sind zur 
 Zusammen arbeit 

 verpflichtet.

Die duale Berufsausbildung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Betrieb und 
Berufsschule. Aus dieser Verpflichtung ergibt sich die Beachtung folgender Punkte:

 ❱ Tariflich vereinbarter Urlaub soll grundsätzlich während der Schulferien gewährt 
werden.

 ❱ Auf Beurlaubung aus betrieblichen Gründen gibt es grundsätzlich keinen Rechts-
anspruch.

 Merke

 Duale 
 Ausbildung 

 bedeutet  parallele 
 Ausbildung in 

 Betrieb und 
Schule.
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 ❱ Krankmeldungen für die Zeit des Berufsschulbesuchs sind an den Betrieb und an die 
Berufsschule zu richten.

 ❱ Schulische Fehlzeiten sind dem Betrieb zur Kenntnis zu bringen.

 ❱ Zeugnisse sind vom Ausbildenden zu unterzeichnen.

1.2  Berufsbildungsgesetz als Grundlage der 
 Berufsausbildung

Die Berufsausbildung in Deutschland wird insbesondere durch das Berufs-
bildungsgesetz geregelt. Es bildet die Grundlage für die betriebliche Ausbil-
dung und stellt eine Orientierungshilfe für die Ausbildungsbetriebe, für die zu-
ständigen Kammern sowie für die Berufsschulen dar.

Mit dem Abschluss des Berufsausbildungsvertrages sind Sie kaufmänni-
sche Auszubildende. Im Berufsbildungsgesetz sind die grundsätzlichen 
Inhalte der Ausbildung festgelegt. Die Ausbildungsordnung legt z. B. für 
den Beruf Kaufleute für Büromanagement folgende Inhalte fest:

Inhalte der Ausbildungsordnung

Bezeichnung des 
 Ausbildungsberufs

z. B. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Ausbildungsberufsbild Gegenstand der Berufsausbildung
(Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten)

Ausbildungsrahmenplan Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach 
sachlicher und zeitlicher Gliederung

Ausbildungsplan Gestaltung der betrieblichen Ausbildung nach den 
Vorgaben des Ausbildungsrahmenplans

Berichtsheft Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises

Prüfungen gestreckte Prüfung

Die Summe dieser Regelungen soll den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit in der 
Ausbildung sichern.

Die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit mindestens zu vermit-
telnden Fertigkeiten sind rechtsverbindlich im Ausbildungsberufsbild angegeben. Im 
Ausbildungsrahmenplan sind die Fertigkeiten zeitlich und sachlich näher bestimmt.

Nach diesen Vorgaben und den Gegebenheiten im Betrieb hat der Ausbildungsbetrieb 
den Ausbildungsplan zu bestimmen.
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Merke

 Kaufmännischer 
Auszubildender ist, wer 

in einem kaufmän nischen 
Betrieb zur Erlernung 

kauf männischer Tätig-
keiten an gestellt ist.
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1.2.1 Ausbildungsberufsbild/Ausbildungsrahmenplan

Die Tätigkeiten im Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ 
erstrecken sich auf alle kaufmännischen Aufgaben und Probleme in Betrieben 

unterschiedlicher Wirtschaftszweige, Branchen und Größen. Damit ist er ein 
sogenannter Querschnittsberuf.

Die grundsätzlichen Regelungen zu diesem Ausbildungsberuf sind in der 
„Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Büromanage-

ment und zur Kauffrau für Büromanagement“ (BüroMKfAusbV) festgehal-
ten. Dort sind auch der Ausbildungsrahmenplan (§ 3) und das Ausbildungs-

berufsbild (§ 4) aufgeführt.

Das Ausbildungsberufsbild gliedert die Berufsausbildung in folgende Abschnitte:

Pflichtqualifikationen des Abschnitts A (Beispiele)

1 Büroprozesse:

1.1 Informationsmanagement

1.2 Informationsverarbeitung

...

2 Geschäftsprozesse:

2.1 Kundenbeziehungsprozesse

...

2.3 Beschaffung von Material und externen Dienstleistungen

2.4 Personalbezogene Aufgaben

...

Wahlqualifikationen des Abschnitts B (Beispiele)

1. Auftragssteuerung und -koordination

2. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle

...

4. Einkauf und Logistik

5. Personalwirtschaft

...

© Jan Engel - stock.adobe.com
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Pflichtqualifikationen des Abschnitts C

1. Ausbildungsbetrieb

2. Arbeitsorganisation

3. Information, Kommunikation, Kooperation

Jede aufgeführte Position aus dem Ausbildungsberufsbild wird im Ausbildungsrah-
menplan durch Aufzählung einzelner Tätigkeiten näher beschrieben (sachliche Glie-
derung) und den einzelnen Ausbildungsjahren zugeordnet (zeitliche Gliederung).

1.2.2 Ausbildungsplan

Der betriebliche Ausbildungsplan soll z. B. folgende Mindestinhalte enthalten:

 ❱ Umsetzung und Konkretisierung der Berufsbildpositionen des Ausbildungsrahmen-
planes,

 ❱ Beschreibung des Arbeitsplatzes im ausbildenden Betrieb,

 ❱ Vermittlung der Ausbildungsinhalte in zeitlicher Hinsicht,

 ❱ Benennung von Ausbildern.

1.2.3 Berichtsheft

Nach den Vorgaben des Berufsbildungsgesetzes, der Ausbildungsverordnungen so-
wie der IHK-Prüfungsordnungen besteht für Auszubildende die Verpflichtung, Aus-
bildungsnachweise (Berichtshefte) regelmäßig zu führen. Diese müssen folgenden 
Anforderungen entsprechen:

 ❱ Die Ausbildungsnachweise sind grundsätzlich wochenweise zu führen.

 ❱ Sie enthalten stichwortartig die Ausbildungstätigkeiten, betriebliche Unterweisun-
gen, Unterricht und Schulungen sowie die Inhalte des Berufsschulunterrichts. 

 ❱ Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist durch die Unterschrift der Aus-
bildungspartner zu bestätigen.

Das ordnungsgemäße Führen der Ausbildungsnachweise wird bei Unternehmensbe-
suchen sowie bei der Zulassung zur Abschlussprüfung von der IHK stichprobenartig 
und unangekündigt kontrolliert.

1.2.4 Prüfungsanforderungen

Das Prüfungsverfahren ist eine gestreckte Prüfung mit zwei bereits in die Endnote 
einfließenden Teilabschlussprüfungen. Darüber hinaus können leistungsstarke Auszu-
bildende auf Antrag eine Zusatzqualifikation erwerben.

1  |  Die Ausbildung aktiv mitgestalten
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Teil 1 Teil 2 Zusatzqualifikationen

Mitte der Ausbildung Ende der Ausbildung Ende der Ausbildung
auf Antrag

 ▪ Teil 1

Prüfungsfach Gewichtung Prüfungszeit Inhalte

Informations-
technisches
Büromanagement

25 % 120 Minuten
(am PC)

Büro und Beschaffungsprozesse müssen kun-
denorientiert und computergestützt  bearbeitet 
werden.

 ▪ Teil 2

Prüfungsfach Gewichtung Prüfungszeit Inhalte

Kunden-
beziehungs-
prozesse

30 % 150 Minuten
(schriftlich)

Komplexe Arbeitsaufträge werden fallbezogen 
abgewickelt.

Wirtschafts- und 
Sozialkunde

10 % 60 Minuten
(schriftlich)

Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Zusammenhänge der Berufs- und Arbeits-
welt werden dargestellt und beurteilt.

Fachaufgabe in der 
Wahl qualifikation

35 % 20 Minuten
(fallbezogenes 
Fach gespräch)

Berufstypische Aufgabenstellungen müssen 
erfasst, Probleme und Vorgehensweisen er-
örtert sowie Lösungswege entwickelt und 
begründet werden.

1.3 Weitere Grundlagen des Ausbildungsverhältnisses

Die Rahmenbedingungen für die Berufsausbildung bilden das Berufsbildungsgesetz 
und die Berufsausbildungsverordnung. Das Berufsbildungsgesetz schreibt den Ab-
schluss eines Ausbildungsvertrages vor.

Darüber hinaus gibt es weitere Schutzgesetze, insbesondere das Jugendarbeitsschutz-
gesetz, die bei der individuellen Ausgestaltung des Arbeitsvertrages zu beachten sind. 

§ 10 BBiG

Wer andere Personen zur Berufsausbildung einstellt (Ausbildende), hat mit den 
Auszubildenden einen Berufsausbildungsvertrag zu schließen.

LF 1 Die Rolle als Auszubildende im Betrieb 
mitgestalten und einen Betrieb präsentieren
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1.3.1 Ausbildungsvertrag

Der Ausbildungsvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubildenden.

Ist der Auszubildende noch keine 18 Jahre alt (nicht voll-
jährig), so ist der Vertrag auch von dem gesetzlichen Ver-
treter (Eltern oder Vormund) zu unterzeichnen.

Die Vereinbarungen sind in das Verzeichnis der Be-
rufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stel-
le, Industrie- und Handelskammer (IHK) bzw. Hand-
werkskammer (HWK), einzutragen. Die Eintragung ist 
Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung.

Ausbildungsvertrag

Auszubildendem Ausbildendem

schriftliche Vereinbarung zwischen

zuständigen Stellen
(IHK oder HWK)

Nach § 11 BBiG muss der Ausbildungsvertrag u. a. folgende Mindestanforderungen 
enthalten:

© Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Mindestanforderungen Erklärungen

Art, sachliche und zeitliche 
Gliederung sowie Ziel der 
 Berufsausbildung

z. B. Ausbildungsberuf, Fachrichtung, Hinweise 
auf  Ausbildungsordnung und Ausbildungsplan

Beginn und Dauer der 
 Berufs ausbildung

Dauer gemäß Ausbildungsordnung unter 
 Berücksichtigung von Anerkennung und 
 Verkürzung

Ausbildungsmaßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte

z. B. außerbetriebliche Maßnahmen wie 
 Seminare,  Lehrgänge und Schulungen

Dauer der regelmäßigen 
 täglichen  Ausbildungszeit

Regelungen durch Arbeitsrecht, Tarifverträge 
und  Jugendarbeitsschutzgesetz

Dauer der Probezeit Probezeit mindestens 1 Monat bis maximal 
4 Monate

1  |  Die Ausbildung aktiv mitgestalten
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Aus dem Abschluss des Ausbildungsvertrags ergeben sich Pflichten von Ausbildendem 
und Auszubildendem.

Der Ausbildungsvertrag verpflichtet

den Ausbildenden u. a. zur den Auszubildenden u. a. zur

• qualifizierten Ausbildung

• Fürsorge

• Vergütung

• Freistellung für den Berufsschul-
unterricht

• Freistellung für Prüfungen

• Ausstellung eines Zeugnisses.

• Lernpflicht

• Einhaltung der Betriebsordnung

• Bewahrung von Betriebsgeheimnissen

• Befolgung von Anweisungen

• Führen von Berichtsheften

• Teilnahme am Berufsschulunterricht.

TiPP

Nach Jugendschutzgesetz obliegt Jugendlichen die Pflicht, vor Ein-
tritt in das  Berufsleben eine ärztliche Erstuntersuchung nachzu-
weisen.

 ▪ Vergütungsanspruch und Mindestvergütung
Der Vergütungsanspruch für Auszubildende ist mit dem letzten Änderungsgesetz zum 
Berufsbildungsgesetz gesetzlich geregelt worden.

Die monatliche Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr ist für die Jahre 2020 
bis 2023 gestaffelt. Zum 01. Januar 2024 wird die Staffelung fortgeschrieben. Ab 2024 
beträgt die monatliche Mindestvergütung im ersten Ausbildungsjahr 649,00 EUR.

© K.C. - stock.adobe.com

Mindestanforderungen Erklärungen

Zahlung und Höhe der 
 Vergütung

Regelung durch tarifliche und gesetzliche 
 Bestimmungen  (z. B. Tarifvertrag, § 17 BBiG)

Dauer des Urlaubs Regelung durch tarifliche und gesetzliche 
 Bestimmungen (z. B. JArbSchG)

Kündigungsvoraussetzungen Bedingungen für eine Kündigung während und 
nach der Probezeit

Hinweise auf die  Tarifverträge, 
 Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen

Hinweise auf branchen- und betriebs-
spezifische  Vereinbarungen

LF 1 Die Rolle als Auszubildende im Betrieb 
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§17 BBiG

(1) Ausbildende haben Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu ge-
währen. Die Vergütung steigt mit fortschreitender Berufsausbildung, mindes-
tens jährlich, an.

Im zweiten Ausbildungsjahr erhöht sich die Ausbildungsvergütung gegenüber dem 
ersten Ausbildungsjahr um 18 Prozent. Im dritten Ausbildungsjahr erhöht sich die Aus-
bildungsvergütung gegenüber dem ersten Ausbildungsjahr um 35 Prozent.

Für die Mindestausbildungsvergütung bei den Kaufleuten für Büromanagement ergibt 
sich je nach Datum des Ausbildungsvertrags folgende Tabelle:

Höhe der Mindestausbildungsvergütung

Jahr 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr

2021 550,00 EUR 649,00 EUR 743,00 EUR

2022 585,00 EUR 690,00 EUR 790,00 EUR

2023 620,00 EUR 732,00 EUR 837,00 EUR

2024 649,00 EUR 766,00 UR 876,00 EUR

Ist der Ausbildungsbetrieb tarifgebunden, gilt die tariflich vereinbarte Ausbildungsver-
gütung. Die Tarifbindung wird nicht gesetzlich ausgehebelt.

Nicht tarifgebundene Ausbildungsbetriebe dürfen einen branchen üblichen Tarif um 
maximal 20 Prozent unterschreiten. Die Mindestausbildungsvergütung ist dabei aber 
auf jeden Fall einzuhalten.

 ▪ Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf höchstens 
vier Monate betragen und dient dem gegenseitigen Kennenler-
nen. Sie soll dem Auszubildenden und dem Ausbildungsbetrieb 
Auskunft darüber geben, ob die Voraussetzungen für eine erfolg-
versprechende Ausbildung gegeben sind. Auszubildender und 
Betrieb haben deshalb das Recht und die Pflicht, diese Voraus-
setzungen festzustellen und gewissenhaft zu prüfen, ob eine Fort-
setzung des Ausbildungsverhältnisses sinnvoll ist. Eine begründete 
Aussage setzt voraus, dass der Auszubildende berufsbezogen ein-
gesetzt wird und auch Rückmeldungen über seine Eignung erhält.

© Studio Romantic - stock.adobe.com 
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Kündigung

während der Probezeit

Der Vertrag kann jederzeit
ohne Einhaltung einer Frist
und ohne Angabe von
Gründen von jedem der
Partner gekündigt werden.

fristlos

Beide Vertragspartner
können aufgrund von 
schwerwiegenden Vorfällen
fristlos unter Angabe von
Gründen kündigen.

ordentlich

Der Auszubildende kann
bei Aufgabe der Ausbildung
oder Berufswechsel mit
einer Frist von vier Wochen
kündigen. Der Kündigungs-
grund ist anzugeben.

nach der Probezeit

 ▪ Kündigung
Der Ausbildungsvertrag kann in folgenden Fällen ge-
kündigt werden:

© forkART Photography - stock.adobe.com 

Schwangeren Auszubildenden kann während der Probezeit grundsätzlich nicht ge-
kündigt werden.

Eine Kündigung seitens des Arbeitgebers muss bei nicht volljährigen Auszubilden-
den dem gesetzlichen Vertreter zugehen.

Während der Probezeit erwerben Auszubildende Urlaubsansprüche (1/12 je Aus-
bildungsmonat).

Im Falle einer Kündigung muss dieser Anspruch finanziell aus-
geglichen oder als Urlaub gewährt werden.

 ▪ Beendigung von Ausbildungsverhältnissen
Zur Beendigung des Ausbildungsverhältnisses sieht 
das Berufsbildungsgesetz vor:
(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem 

Ablauf der Ausbildungszeit.
(2) Besteht der Auszubildende vor Ablauf der Aus-

bildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das 
Berufsausbildungsverhältnis mit Bestehen der Ab-
schlussprüfung.

(3) Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, 
so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf seinen Wunsch hin bis zur 
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

 Merke

 Jede 
 Kündigung 

muss schriftlich 
erfolgen.

Merke

 Wird der Auszubil-
dende im Anschluss an 

die Ausbildung ohne weite-
re Vereinbarung beschäftigt, 
so wird ein Arbeitsverhält-
nis auf unbestimmte Zeit 

begründet.

LF 1 Die Rolle als Auszubildende im Betrieb 
mitgestalten und einen Betrieb präsentieren

16



L
e
rn

fe
ld

 1

1.3.2 Jugendarbeitsschutzgesetz

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) gilt für die Beschäftigung 
von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Die im JArbSchG ge-
troffenen Regelungen zu den Arbeitsbefreiungen für den Besuch der 
Berufsschule gelten auch für Auszubildende, die über 18 Jahre alt sind 
(§ 15 BBiG.)

Für Jugendliche gelten im Einzelnen folgende Regelungen: © mindscanner - stock.adobe.com

Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes

§ 4 JArschG
Arbeitszeit

Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der 
täglichen Beschäftigung ohne Ruhepausen.

§ 8 JArschG
Dauer der 
Arbeitszeit

• Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und 
nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

• Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 
acht Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen 
Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt 
werden.

§ 9 JArschG
Berufsschule

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am 
Berufsschulunterricht freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht 
beschäftigen
• vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht, dies gilt auch für 

Personen, die über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig 
sind.

• an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden 
von mindestens je 45 Minuten, einmal in der Woche.

Auf die Arbeitszeit werden angerechnet:
• ein wöchentlicher Berufsschultag von mehr als 5 Unterrichts-

stunden mit der durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit (i. d. 
R. 8 Stunden),

• ein zweiter wöchentlicher Berufsschultag mit der tatsächlichen 
Unterrichtszeit plus Pausen- und Wegezeit(en) zwischen Aus-
bildungsunternehmen und Berufsschule.

§ 11 JArschG
Ruhepausen

Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhepausen ... ge-
währt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen
• 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis 

zu sechs Stunden,
• 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden.
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindes-
tens 15 Minuten.
Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage ge-
währt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätes-
tens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als viereinhalb 
Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepau-
se beschäftigt werden.

§ 15 JArschG
5-Tage-Woche

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt 
werden.

1  |  Die Ausbildung aktiv mitgestalten
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     Beispiel

Die betriebsübliche Ausbildungszeit liegt an allen Werktagen zwischen 
7:30 Uhr und 17:00 Uhr. Der Berufsschulunterricht beginnt an zwei 
Wochentagen jeweils um 8:00 Uhr und endet um 14:10 Uhr.

 Merke

Liegt der 
 Berufsschulunterricht 
innerhalb der betrieb-

lichen Ausbildungszeit, 
wird er voll auf die 
betriebliche Ausbil-

dungszeit ange-
rechnet.

1.3.3 Interessenvertreter der Auszubildenden

Die Ausbildung wird durch 
eine Vielzahl von Rechtsvor-
schriften in Betrieb und Schule 
geregelt. Sollte es dennoch zu 
Meinungsverschiedenheiten 
oder Konflikten kommen, so 
gibt es unterschiedliche Ins-
titutionen/Einrichtungen, die 
dafür sorgen, dass die ausbil-
dungsrechtlichen Ansprüche 
durchgesetzt werden.

Beispiel

Die betriebsübliche Ausbildungszeit findet bei Friseuren von diens-
tags bis samstags statt, der Berufsschulunterricht ist montags. Die 
gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden/Woche darf aber in 
keinem Fall überschritten werden.

 Merke

Liegt der 
 Berufsschulunterricht 
außerhalb der betrieb-
lichen Ausbildungszeit, 

wird er nicht auf die 
betriebliche Ausbil-

dungszeit ange-
rechnet.

© Cloures-Pic - stock.adobe.com

Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes

§ 32 JArschG
Erst-
untersuchung

Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäf-
tigt werden, wenn
• er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt 

untersucht worden ist (Erstuntersuchung) und
• dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheini-

gung vorliegt.

§ 33 JArschG
erste Nach-
untersuchung

Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der 
Arbeitgeber die Bescheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu 
lassen, dass der Jugendliche nachuntersucht worden ist.
Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurück-
liegen.

LF 1 Die Rolle als Auszubildende im Betrieb 
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Institution Erklärungen

Betriebsrat Der Betriebsrat hat nach den Regelungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes (BetrVG) Mitwirkungs- und Mit-
bestimmungsrechte für alle Mitarbeiter. Die Mitwirkung 
umfasst insbesondere Informations- und Beratungs-
rechte in wirtschaftlichen und personellen Angelegen-
heiten (z. B. Förderung der Berufsausbildung).

Jugend- und 
 Ausbildungsvertretung

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist kein 
selbstständiges Organ, sondern dem Betriebsrat nach-
geordnet. Sie vertritt die Interessen der Auszubildenden 
bei der Überwachung und Einhaltung der Vorschriften 
(z. B. Verpflichtung des Ausbildenden zu qualifizierter 
Ausbildung). Sie geben Anregungen (z. B. eine „Azu-
bi-Stunde“ in der Woche) und Beschwerden an den 
Betriebsrat weiter.

Schüler-
mitverantwortung 
(SMV)

Die SMV vertritt die Interessen der Auszubildenden in 
der Berufsschule. Insbesondere bei schulischen Konflik-
ten ist auch der SMV-Verbindungslehrer ansprechbar.

ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH)

Ausbildungsbegleitende Hilfen fördern kostenfrei und 
individuell im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit 
Auszubildende, die Unterstützung benötigen (z. B. 
Nachhilfeunterricht, Prüfungsvorbereitung).

1.3.4 Tarifvertrag

Bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen/Ausbildungs-
verträgen sind insbesondere wesentliche Regelungen 
von Tarifverträgen zu beachten. Tarifverträge werden 
nach den Vorschriften des Tarifvertragsgesetzes (TVG) 
typischerweise von den Tarifvertragsparteien in eige-
ner Verantwortung (Tarifautonomie) abgeschlossen. 
Die Tarifparteien sind auf der Seite der Arbeitgeber 
die Arbeitgebervereinigungen/Arbeitgeberverbände 
und auf der Arbeitnehmerseite die Gewerkschaften. 
In Ausnahmefällen können auch einzelne Arbeitgeber 
Vertragspartei sein.

Ein Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der 
 Tarifvertragsparteien, z. B.

 ❱ Art und Höhe der Entlohnung/Ausbildungs-
vergütung,

 ❱ Arbeitszeiten,

 ❱ Dauer des Jahresurlaubs,

 ❱ sonstige soziale Leistungen wie Urlaubsgeld.

1  |  Die Ausbildung aktiv mitgestalten
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1.3.5 Wege zur beruflichen Fort- und Weiterbildung

Die fortschreitende Digitalisierung 
ganzer Arbeitsbereiche sowie die 
fortschreitende Internationalisie-
rung der Wirtschaftsbeziehungen 
werden neben anderen Änderun-
gen immer neue Anforderungen an 
die beruflichen Tätigkeiten stellen. 
Ergänzende berufliche Qualifizie-
rungen und eine dauernde Wei-
terbildung werden daher unum-
gänglich sein. Im Anschluss an eine 
Ausbildung bieten sich die folgen-
den Möglichkeiten der Weiterquali-
fizierung:

 ❱ Fachschulen/Fachakademien der Berufsschulen,

 ❱ Kammern und freie Träger der Weiterbildung,

 ❱ unter bestimmten Bedingungen auch ohne Hochschulreife ein Studium an Hoch-
schulen für beruflich Qualifizierte.

© kasto - stock.adobe.com 

Von den Tarifbestimmungen darf nur zugunsten der Arbeitnehmer abgewichen wer-
den (Günstigkeitsprinzip). An die Regelungen von Tarifverträgen sind grundsätzlich 
nur die Mitglieder der Vertragsparteien gebunden. Häufig orientieren sich jedoch nicht 
tarifgebundene Unternehmen an den einschlägigen Tarifverträgen.

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Regelungen in Tarifverträgen unterscheidet man 
insbesondere Manteltarifverträge (Rahmentarifverträge) und Entgelttarifverträge 
(Lohn- und Gehaltstarifverträge).

Tarifverträge Regelungen (Beispiele)

Der Manteltarifvertrag regelt die 
grundsätzlichen Arbeitsbedingungen. Er 
wird in der Regel für eine längere Dauer 
abgeschlossen (z. B. drei Jahre).

• Arbeitszeit
• Zuschläge für Mehrarbeit
• Urlaub
• Probezeit und Kündigungsfristen

Entgelttarifverträge werden unterschie-
den in Lohn- und Gehaltstarifverträge 
mit häufig jährlichen Laufzeiten und in 
Lohn- und Gehaltsrahmentarifverträge 
mit etwa drei Jahren Laufzeit.

Lohn- und Gehaltstarifverträge
• Löhne, Gehälter
• Urlaubsgeld
• Sonderzahlungen

Lohn- und Gehaltsrahmentarifverträge
• Einordnung von Tätigkeiten in Lohn-

arten und Lohngruppen
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